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Bündnis 90/ Die Grünen 
Satzung des Kreisverbandes Friesland 

 
 
 

Präambel 
 

Die Mitglieder der Partei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sind überzeugt, dass es zur 
Durchsetzung ihrer politischen Ziele einer Organisation bedarf, die sich an Wahlen 
beteiligt und in den Parlamenten vertreten ist. Sie betrachten die parlamentarische 
Arbeit als ein Mittel unter anderen, getreu den Grundprinzipien - ökologisch, gewalt-
frei, basisdemokratisch und sozial - ihr oberstes Ziel, den Lebensschutz, zu verwirk-
lichen. 
 
Sie fühlen sich verpflichtet, stets für die Gesamtinteressen der Bevölkerung tätig zu 
werden und bei allen Maßnahmen unter besonderer Berücksichtigung ökologischer 
Gesichtspunkte vorrangig auf die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen für alle 
Menschen und insbesondere für die kommenden Generationen bedacht zu sein. 
 
Die Offenheit zum Gespräch mit allen Personen und Gruppen, die sich in ihrem Wir-
ken und Handeln mit den oben genannten Grundprinzipien in Einklang bringen las-
sen, gehört zum Selbstverständnis der Partei. Die unterschiedlichen Motive des je-
weiligen Engagements werden anerkannt und toleriert, um die Offenheit, Lebens-
nähe und Vielfalt der grünen politischen Alternative zu bewahren. 
 
Für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bedeutet gelebte Demokratie, dass unsere jeweilige 
politische Arbeit in allen Gremien und im Parlament zeitlich begrenzt bleibt. Ein wei-
teres Grundprinzip der Partei ist es, dass jede/jeder aktiv mitwirken und mitbestim-
men kann, unabhängig von der Staatsangehörigkeit. 
 
 

§ 1 Name, Sitz und Zusammensetzung 
 

(1.1) Der Kreisverband Friesland führt den Namen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Kreis-
verband (KV) Friesland. Die Kurzbezeichnung lautet GRÜNE, KV Friesland. Er ist ein 
Gebietsverband der politischen Vereinigung BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Es können 
Ortsverbände gegründet werden. 
 
(1.2) Der Tätigkeitsbereich ist das Gebiet des Landkreises Friesland. Sitz ist Jever. 
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(1.3) Der Kreisverband wird von den in seinem Tätigkeitsgebiet mit ihrem Wohnsitz 
ansässigen Mitgliedern gebildet. Bei mehreren Wohnsitzen kann ein Mitglied zwi-
schen den Gebietsverbänden der Wohnsitze wählen. 
 
 

§ 2  Mitgliedschaft 
 

(2.1) Mitglied kann werden, wer mindestens 14 Jahre alt ist, einen Wohnsitz oder den 
gewöhnlichen Aufenthalt im Bereich des Landkreises hat und sich zu den Grundsät-
zen und dem Programm von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bekennt. Im Bereich des 
Landkreises lebende Ausländer / Ausländerinnen und Staatenlose können Mitglied 
von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN werden. Mit der Mitgliedschaft bei BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN ist die gleichzeitige Mitgliedschaft in anderen Parteien oder die Tätigkeit 
oder die Kandidatur in anderen Parteien oder konkurrierenden Wählergemeinschaf-
ten unvereinbar. 
 
(2.2) Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand des KV Friesland. Die Mitglied-
schaft beginnt mit dem Aufnahmebeschluss. 
 
(2.3) Gegen eine Ablehnung kann der/die Abgelehnte Einspruch bei der zuständigen 
Mitgliederversammlung einlegen, die mit einfacher Mehrheit entscheidet. 
 
 

§ 3 Beenden der Mitgliedschaft 
 

(3.1) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss (gemäß § 5,1 der Satzung 
des Landesverbandes), Streichung aus der Mitgliederliste oder Tod. 
 
(3.2) Der Austritt ist schriftlich gegenüber dem Vorstand des KV Friesland zu erklären. 
 
(3.3) Verstößt ein Mitglied gegen seine Pflicht, die Mitgliedsbeiträge pünktlich zu ent-
richten (Landessatzung §4.2), so kann der Vorstand der für den Beitragseinzug zu-
ständigen Gliederung das Mitglied von der Mitgliederliste streichen, wenn es mit sei-
nen Beitragszahlungen länger als 3 Monate im Rückstand ist und nach zwei schriftli-
chen Mahnungen nicht innerhalb eines Monats Zahlung leistet. Die Streichung aus 
der Mitgliederliste ist dem Mitglied schriftlich mitzuteilen. Gegen die Streichung kann 
das Mitglied Einspruch beim entsprechenden Vorstand einlegen. Über den Einspruch 
entscheidet die nächste ordentliche Mitgliederversammlung der für den Beitragsein-
zug zuständigen Gliederung. Das Mitglied wird zu dieser Versammlung eingeladen. 
Der Beschluss der Mitgliederversammlung ist unanfechtbar. Der Beschluss ist dem 
Mitglied schriftlich mitzuteilen. 
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§ 4 Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 

(4.1) Jedes Mitglied hat das Recht, an der politischen Willensbildung der Partei im 
Rahmen von Gesetz und Satzung teilzunehmen, insbesondere durch die Ausübung 
des aktiven und passiven Wahlrechts innerhalb der Partei, Teilnahme an Mitglieder-
versammlungen, Teilnahme an Veranstaltungen höherer Gebietsverbände und Betei-
ligungen an Aussprachen, Abstimmungen sowie durch Stellung von Anträgen im 
Rahmen der Satzung. 
 
(4.2) Kein Mitglied ist berechtigt, selbständig öffentliche Erklärungen für den Kreis-
verband oder Kreisvorstand abzugeben. Presseveröffentlichungen müssen mit min-
destens zwei Vorstandsmitgliedern abgestimmt werden. Jedes Mitglied hat das 
Recht, sich mit anderen Mitgliedern in Fachgruppen eigenständig zu organisieren. Die 
Bildung solcher Gruppen dient der politischen Meinungsbildung innerhalb von 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Sie sind nicht berechtigt, selbständig öffentliche Erklärun-
gen für die GRÜNEN abzugeben. Über die Gründung und Zielsetzung müssen die Mit-
glieder informiert werden. 
 
(4.3) Jedes Mitglied hat die Pflicht, die Grundsätze der Partei zu vertreten, sich für 
ihre im Programm festgelegten Ziele einzusetzen, sowie die satzungsgemäß gefassten 
Beschlüsse der Parteiorgane anzuerkennen und die Mitgliedsbeiträge pünktlich zu 
entrichten. 
 
 

§ 5 Frauen und Männer, Kinderbetreuung 
 

(5.1) Wahllisten zu Kommunalwahlen sind grundsätzlich alternierend mit Frauen und 
Männern zu besetzen, wobei den Frauen die ungeraden Plätze zur Verfügung stehen. 
Frauen können auch auf geraden Plätzen kandidieren. Sollte keine Frau für einen 
Frauen zustehenden Platz kandidieren bzw. gewählt werden, entscheidet die Wahl-
versammlung über das weitere Verfahren. Bei mehreren Wahlbereichen soll bei den 
aussichtsreichen Plätzen die Mindestquotierung erreicht werden. Maßgabe dafür, 
welche Plätze aussichtsreich sind, ist das letzte Kommunalwahlergebnis. Die Frauen 
der Wahlversammlung haben diesbezüglich ein einmaliges Vetorecht. 
 
(5.2) Die auf Kreisebene zu besetzenden Gremien sollen mindestens zur Hälfte mit 
Frauen besetzt werden. Ist nur eine Person zu entsenden, so soll durch abwechselnde 
Entsendung von Männern und Frauen die Mindestquotierung erfüllt werden. Sollte 
keine Frau für einen einer Frau zustehenden Platz kandidieren bzw. gewählt werden, 
entscheidet die Mitgliederversammlung über das weitere Verfahren. Die Frauen ha-
ben diesbezüglich ein Vetorecht. Bei der Wahl der Delegierten für Landesdelegierten-
konferenzen sollen die Kreisverbände den Grundsatz der Parität beachten. 
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Die Diskussionsleitung übernimmt abwechselnd eine Frau und ein Mann.Die Diskus-
sionsleitung hat ein Verfahren zu wählen, das das Recht von Frauen auf die gleiche 
Anzahl von Redebeiträgen gewährleistet, gegebenenfalls durch getrennte Redelisten 
(Reißverschlussprinzip). 
 
(5.3) Der Kreisverband sorgt im Zusammenwirken mit den anderen betroffenen 
Kreisverbänden dafür, dass bei überörtlichen politischen Gremien die Mindestquotie-
rung der grünen Vertreter / Vertreterinnen erfüllt wird. 
 
(5.4) Menschen mit Kindern, die in kreisweiten Gremien der Partei ein Amt wahr-
nehmen, können auf Antrag im Rahmen des zur Verfügung stehenden Haushaltstitels 
Kosten für Kinderbetreuung erstattet bekommen. Das Verfahren regelt der Kreisvor-
stand. 
 
 

§ 6 Ordnungsmaßnahmen 
 

Ordnungsmaßnahmen sind in der jeweils gültigen Landessatzung geregelt. 
 
 

§ 7 Vorstand 
 

(7.1) Der Vorstand vertritt den Kreisverband nach außen. Soweit Arbeitsverhältnisse 
begründet werden, obliegen ihm die Ausübungen der Arbeitgeberfunktionen.  
Die Kreismitgliederversammlung wählt die zwei gleichberechtigten Kreisvorsitzenden, 
den Kassierer / die Kassiererin und mindestens zwei BeisitzerInnen.  
 
(7.2) Die Vorstandsmitglieder werden jeweils mit einfacher Stimmenmehrheit von der 
Mitgliederversammlung gewählt. Der Kassierer / die Kassiererin wird direkt in seine / 
ihre Funktion gewählt. 
 
(7.3) Die Amtszeit der Vorstandsmitglieder beträgt zwei Jahre. Sie bleiben bis zur 
Wahl eines neuen Vorstandes im Amt. Eine Wiederwahl ist zulässig. Nach zwei Amts-
perioden soll mindestens eine Wahlperiode ausgesetzt werden. Sollte ein Vor-
standsmitglied vor Ablauf der 2 Jahre aus dem Amt ausscheiden, erfolgt für diese Po-
sition eine Neuwahl für die Restlaufzeit der bestehenden Amtszeit des Gesamtvor-
standes. 
 
(7.4) Mitglieder des Vorstandes dürfen nicht in einem Beschäftigungsverhältnis mit 
dem Kreisverband oder der Kreistagsfraktion stehen. 
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(7.5) Die Vorstandsmitglieder sind jederzeit abwählbar. Eine Abwahl ist nur in Verbin-
dung mit einer Neuwahl zulässig. 
 
(7.6) Der Vorstand erstattet der Mitgliederversammlung jährlich Bericht über seine 
Tätigkeit. 
 
(7.7) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder 
anwesend  ist. 
 

§ 8 Mitgliederversammlung 
 

(8.1) Die Mitgliederversammlung ist das höchste Beschlussorgan des Kreisverbandes. 
Eine Mitgliederversammlung findet mindestens zweimal im Kalenderjahr statt. Au-
ßerordentliche Mitgliederversammlungen sind auf Beschluss des Kreisvorstandes 
oder auf schriftlichen Antrag eines Zehntels der Mitglieder des Kreisverbandes unter 
Angabe der Tagesordnungspunkte vom Vorstand einzuberufen. Die Einladung erfolgt 
per Post. Mit schriftlicher Zustimmung des Mitglieds ist auch eine Einladung per E-
Mail möglich. 
 
(8.2) Ordentliche Mitgliederversammlungen sind mit einer Frist von zehn Tagen vom 
Vorstand einzuberufen.  Mit der Ladung ist die vorläufige Tagesordnung bekanntzu-
geben.  
 
(8.3) Die Ladungsfrist kann aus zwingenden, mit in der Einladung bekannt zu geben-
den, Gründen verkürzt werden. Die Mitgliederversammlung ist bei Anwesenheit von 
10 % der stimmberechtigten Mitglieder beschlussfähig. Ist eine Mitgliederversamm-
lung nicht beschlussfähig, so ist eine innerhalb von 4 Wochen erneut einzuberufende 
Mitgliederversammlung in denselben Tagesordnungspunkten in jedem Fall be-
schlussfähig. 
 
(8.4) Jedes Mitglied hat das Recht, Anträge zu stellen.  
 
(8.5) An der Mitgliederversammlung können Nichtmitglieder teilnehmen. Auf Antrag 
können Nichtmitglieder von der Teilnahme ausgeschlossen werden.  
 
(8.6) Über die Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen. Dieses ist von 
mindestens einem Vorstandsmitglied und einem weiteren Mitglied des Kreisverban-
des zu unterzeichnen und den Mitgliedern zugänglich zu machen. 
 
 

§ 9 Beschlussfassung 
 

(9.1) Stimmberechtigt sind alle Mitglieder des Kreisverbandes. 
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(9.2) Beschlüsse werden in offener Abstimmung mit einfacher Mehrheit gefasst. Für 
Satzungsänderungen ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit der anwesenden stimmberechtig-
ten Mitglieder erforderlich. 

§ 10 Wahlen 
 

(10.1) Die Wahlen der Vorstandsmitglieder und der Delegierten sind geheim. Bei den 
übrigen Wahlen kann offen abgestimmt werden, wenn sich auf Befragen kein Wider-
spruch erhebt. 
 
(10.2) Die BewerberInnen auf Wahlvorschlägen des Kreisverbandes und ihre Reihen-
folge müssen von den zum Zeitpunkt ihres Zusammentretens wahlberechtigten Mit-
gliedern des Kreisverbandes in geheimer Abstimmung bestimmt werden. Hinsichtlich 
der Einzelheiten der Durchführung sind die einschlägigen Rechtsvorschriften einzu-
halten. 
 

§ 11 Auflösung 
 

(11.1) Über die Auflösung des KV Friesland entscheidet die Kreismitgliederversamm-
lung mit Zwei-Drittel-Mehrheit. Sofern die Mitgliederversammlung nicht anders be-
schließt, wird das Vermögen an den Gebietsverband der nächst höheren Stufe über-
wiesen. 
 
 

§ 12 Übergangs-  und Schlussbestimmungen, Salvatorische Klausel 
 

(12.1) Die Satzung tritt am Tage nach der beschließenden Mitgliederversammlung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige Satzung außer Kraft. 
 
(12.2) Soweit diese Satzung keine Bestimmungen enthält, ist die Satzung des Landes-
verbandes Niedersachsen sinngemäß anzuwenden. Dies bezieht sich insbesondere 
auf die Durchführungen von Urabstimmungen, die Schiedsordnung sowie die Bei-
trags- und Kassenordnung. 
 
(12.3) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Satzung ganz oder teilweise unwirksam 
oder nichtig sein, oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der Satzung im Üb-
rigen nicht berührt. 
 
Schortens, den 26. September 2013 
 
 
(im Original gezeichnet) 

Sigrid Busch 
Kreisvorsitzende 


